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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Zwischenbericht zu übernehmen:

1. erinnert daran, dass nach Artikel 2 des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens mit 
Usbekistan „die Achtung der Demokratie, der Grundsätze des Völkerrechts und der 
Menschenrechte, wie sie insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen, in der 
Schlussakte von Helsinki und in der Pariser Charta für ein Neues Europa definiert sind, 
sowie die Grundsätze der Marktwirtschaft, wie sie unter anderem in den Dokumenten der 
KSZE-Konferenz in Bonn aufgestellt werden, (…) die Grundlage der Innen- und 
Außenpolitik der Vertragsparteien und wesentlicher Bestandteil der Partnerschaft und 
dieses Abkommens“ sind;

2. erinnert daran, dass Menschenrechtsprinzipien im Text der Verfassung der Republik 
Usbekistan verankert sind und dass Usbekistan die meisten UN-Übereinkommen 
betreffend Menschenrechte, bürgerliche und politische Rechte sowie die Rechte von 
Kindern unterzeichnet und ratifiziert hat, diese formellen Rechtsakte jedoch in einem 
Land, das in der Praxis nach wie vor zu den repressivsten Diktaturen der Welt gehört, weit 
davon entfernt sind, umgesetzt zu werden;

3. stellt fest, dass trotz der Versicherungen der usbekischen Behörden, dass die Praxis des 
Einsatzes von Kindern bei der Baumwollernte nun auf Jugendliche beschränkt wird, diese 
Praxis von privaten landwirtschaftlichen Betrieben ausgeht und keine staatlich gebilligte 
Politik ist, und dass Zwangsarbeit illegal ist und bekämpft wird, der Druck, die zentral 
geplanten und von der Regierung festgesetzten Produktionsziele zu erreichen, im 
Widerspruch steht zu einer etwaigen Durchsetzung diesbezüglicher Rechtsvorschriften 
durch die Behörden vor Ort;

4. betont, dass unabhängige internationale Beobachter genügend Beweise gesammelt haben, 
um zu dem Schluss zu gelangen, dass die Praxis der Zwangsarbeit und insbesondere der 
Zwangsarbeit von Kindern eine systematische und organisierte Praxis ist, die mit der 
Ausübung von Druck auf Lehrer und Familien unter Beteiligung der Polizei und der 
Sicherheitskräfte verbunden ist;

5. vertritt die Ansicht, dass ein fairer internationaler Handel einen Wettbewerb unter 
gleichen Ausgangsbedingungen verlangt, und dass die Wirtschaftsfaktoren, die 
ausschlaggebend für die Preise der in die EU ausgeführten Erzeugnisse sind, nicht durch 
Praktiken verzerrt werden sollten, die gegen die Grundprinzipien der Menschenrechte und 
der Rechte von Kindern verstoßen;

6. unterstützt die Forderung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die Situation zu 
prüfen, was die angeblich weit verbreitete und fortgesetzte Praxis der Zwangsarbeit und 
insbesondere der Zwangsarbeit von Kindern bei der Baumwollernte trotz des offiziellen 
Verbots dieser Praxis im usbekischen Recht und den von Usbekistan ratifizierten 
internationalen Übereinkommen anbelangt;
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7. empfiehlt, dass die Zustimmung zu diesem Protokoll dem Parlament erst zur Abstimmung 
vorgelegt wird, nachdem internationale Beobachter, insbesondere der ILO und der 
UNICEF, bestätigt haben, dass diese Praxis auf nationaler, Wilajats- (Provinz-) und 
lokaler Ebene dauerhaft und überprüfbar aufgegeben wurde, und dass Usbekistan alle 
Elemente und Einrichtungen zur Verfügung stellt, die eine Überprüfung der Situation 
ermöglichen.


